
                                                                       

Information: Ausnahmen zur Maskenpflicht 
(11. Infektionsschutzverordnung § 1, Abs. 2, Mund-
Nasen-Bedeckung) 
  
- wenn keine Maske aufgrund von 
Behinderung oder Krankheit 
getragen werden kann  
(Nachweis notwendig) 
 
- Maske kurz abnehmen, wenn 
Menschen Sie erkennen müssen  
 
- Maske abnehmen, wenn Sie 
mit Schwerhörigen oder 
Gehörlosen sprechen wollen 
 
- immer Abstand einhalten (1,5 m)  
und kurze Kontakte! 
 
 
Bitte haben Sie Verständnis für Menschen, die 
keine Maske (Mund-Nasen-Schutz) tragen können! 
 

 

 
V.i.S.d.P.: Frauke Schwaiblmair, Prof.-Kurt-Huber-Str. 7, 82166 Gräfelfing 

               Information: Ausnahmen zur Maskenpflicht 
               (11. Infektionsschutzverordnung § 1, Abs. 2,          
               Mund-Nasen-Bedeckung) 
 
               - wenn keine Maske aufgrund von  
               Behinderung oder Krankheit  
               getragen werden kann  
               (Nachweis notwendig) 
 
               - Maske kurz abnehmen, wenn  
               Menschen Sie erkennen müssen  
 
               - Maske abnehmen, wenn   
               Sie mit Schwerhörigen oder 
               Gehörlosen sprechen wollen 
              
               - immer Abstand (1,5 m) einhalten  
               und kurze Kontakte! 
 
 
               Bitte haben Sie Verständnis für Menschen, die  
               keine Maske (Mund-Nasen-Schutz) tragen können!  
 

 
 
 
                                    V.i.S.d.P.: Frauke Schwaiblmair, Prof.-Kurt-Huber-Str. 7, 82166 Gräfelfing 

 


